Niederschrift

uber die

Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses des Verbandsgemeinderats

Sitzungstermin:
Sitzungsbeginn:
Sitzungsende:

Sitzungsort:

Anwesend waren:

Burgermeister
Herr Jorg Lempertz

Erster Beigeordneter
Herr Joachim Plitzko

Beigeordneter
Herr Ralf Kraut

CDhuU

Herr Franz Daub

Herr Mike Pickel

Herr Jlirgen Reimann
Herr Stefan Schneider
Herr Rudolf Wingender

FWG VG
Herr Tim Herrmann
Herr Ansgar Lanz

SPD
Herr Walter Krings
Herr Armin Retterath

Biindnis 90 / Die Griinen
Herr Olaf Kaul

Mendig

Mittwoch, den 29.01.2025
20:00 Uhr
20:19 Uhr

Grofen Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung
Mendig, 2. OG, Zimmer Nr. 43, Marktplatz 3, 56743
Mendig

Vorsitzender, Mandat niedergelegt

Mandat niedergelegt

Fraktionsvorsitzender

Vertreter Vertretung fir Herrn Tobias Genn

Ortsbiirgermeister beratende Teilnahme

Herr Lukas Ellerich

Verwaltung
Herr Andreas Loeb
Herr Fabian Schneider

Abwesend waren:

Ortsblrgermeister Thir; Vertreter

SchriftfGhrer



Beigeordneter

Herr Alexander Muller Mandat niedergelegt
FWG VG
Herr Tobias Genn Vertreten durch Ansgar Lanz

Der Vorsitzende stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde und der Ausschuss
beschlussfahig ist.

Anderung der Tagesordnung:

Die Tagesordnung wird einstimmig um den Tagesordnungspunkt 1: ,Verpflichtung von Aus-
schussmitgliedern, die nicht dem Rat angehoéren“ erganzt. Alle anderen Tagesordnungs-
punkte werden entsprechend verschoben.



_ Tagesordnung
Offentliche Sitzung
Verpflichtung von Ausschussmitgliedern die nicht dem Rat angehéren

Interkommunale Zusammenarbeit in der Hochwasservorsorge im Einzugsgebiet der
Nette

Mitteilungen



Offentliche Sitzung
Tagesordnungspunkt: 1

Verpflichtung von Ausschussmitgliedern die nicht dem Rat angehdren
Sachverhalt:

Nach Nr. 5 VV zu § 46 i.V.m. § 30 Abs. 2 GemO sind Ausschussmitglieder, die nicht dem Rat an-
gehoren, offentlich durch Handschlag zu verpflichten. Dies gilt vornehmlich fir die Schweige- und
Treuepflicht und die gewissenhafte Erfullung ihrer Pflichten.

Ausschussmitglieder sind zur Verschwiegenheit Uber solche Angelegenheiten verpflichtet, deren
Geheimhaltung besonders vorgeschrieben oder ihrer Natur nach erforderlich oder vom Ausschuss
aus Griunden des Gemeinwohls oder zum Schutze berechtigter Interessen einzelner beschlossen
ist.

Die dem Ausschussmitglied obliegende Treuepflicht fordert ein aktives Handeln im Interesse der
Verbandsgemeinde Mendig.

Der Birgermeister verpflichtet die Ausschussmitglieder, die nicht dem Rat angehéren, entspre-
chend den VV Nr. 5 zu § 46 i.V.m. § 30 Abs. 2 GemO namens der Verbandsgemeinde Mendig
durch Handschlag. Gleichzeitig weist er auf die gewissenhafte Erfullung ihrer Pflichten, vornehmlich
der Schweige- und Treuepflicht sowie auf die Austibung des Amtes nach Gewissensulberzeugung,
hin.

Ausschussmitglieder, die nicht dem Rat angehéren:
Olaf Kaul
Ansgar Lanz



Tagesordnungspunkt: 2
Interkommunale Zusammenarbeit in der Hochwasservorsorge im Einzugsgebiet der Nette

Sachverhailt: )
Bedingt durch den Klimawandel kommt es verstarkt zu Anderungen von GroR3wetterlagen, die auch |

Landkreis Mayen-Koblenz immer haufiger zu Starkregenereignissen und Hochwasser sowie zu Durr
perioden fihren. Umso wichtiger wird es, sich auf solche Ereignisse bestmdglich vorzubereiten.

Die Stadte und Verbandsgemeinden im Einzugsgebiet der Nette haben aus diesem Grund fast fl
chendeckend ortliche Hochwasser- und/oder Starkregenvorsorgekonzepte aufgestellt, von denen ei
ge bereits in der Umsetzung sind.

Die Kreisverwaltung hat im Auftrag der Kreisgremien nach der Hochwasserkatastrophe an der A
unter anderem mit den Vorarbeiten zur Erarbeitung eines Gewasserentwicklungskonzeptes fir ¢
Nette und (zunachst) fir deren im Kreisgebiet liegenden Zuflisse (2. und 3. Ordnung) begonnen.

Um sicherzustellen, dass die Vorgehensweise der Verwaltung den wissenschaftlichen Erkenntniss:
und Anforderungen der Landesregierung entspricht, die geplanten MaRnhahmen férderfahig und praxi
tauglich fur den Katastrophenschutz sind und die Moglichkeiten der Digitalisierung ausgeschopft we
den, hat die Untere Wasserbehorde ein breites Netzwerk aus Institutionen, Landesbehodrden ui
Fachstellen aufgebaut und arbeitet intensiv mit der Hochschule Koblenz zusammen. Im Austausch r
den Fachleuten wurde deutlich, dass die Erstellung eines Gewasserentwicklungskonzepts nur Sii
macht, wenn das gesamte Einzugsgebiet der Nette Uber Verwaltungsgrenzen und Zustandigkeit:
hinaus von der Quelle bis zur Mindung betrachtet wird.

Aus diesem Grund beabsichtigt der Landkreis die Aufstellung eines Gewasserentwicklungskonzept:
fur das gesamte Einzugsgebiet der Nette. Einzubeziehen sind:

3 Landkreise Ahrweiler, Vulkaneifel, Mayen-Koblenz
2 Stadte Andernach, Mayen

8 Verbandsgemeinden VG Adenau, VG Brohltal (LK Ahrweiler)
VG Kelberg (LK Vulkaneifel)
VG Vordereifel, VG Mendig, VG Maifeld, VG Pellenz, VG Weillenthurm

Auf Empfehlung des Ministeriums fir Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilitdt Rheinland-Pf:
(MKUEM), der Oberen Wasserbehérde (SGD Nord), des Kompetenzzentrums Hochwasservorsor:
und Hochwasserrisikomanagement (KHH) und der Hochschule Koblenz soll das Gewasserentwic
lungskonzept modular aufgebaut werden:

Modul 1

Erstellung eines Planes zur Umsetzung und Weiterentwicklung von uberdrtlichen MaRnahmen a
den ortlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepten (HSVK).

Auswertung der bestehenden ortlichen HSVK im gesamten Einzugsgebiet und Weiterentwicklung :
einem Uberdrtlichen HSVK. Die 6rtlichen Konzepte und lokalen MaRnahmen sind wichtig fir die Ve
meidung von Schaden bei kleinen und mittleren Hochwasserereignissen, die haufiger auftreten ké
nen. Bei extremen Niederschlags- und Abflusssituationen muissen aber gerade die Potenziale d
Hochwasservermeidung durch Rickhalt und Pufferung von Niederschlags- und spater Hochwassera
flusswellen im Einzugsgebiet oberhalb der vulnerablen Gebiete der Siedlungen einzugsgebietsweit



ein Malinahmenkonzept und eine Risikovorsorgestrategie einbezogen werden. Es sollen Flachen zu
naturlichen Ruckhalt identifiziert und der jeweils gewonnene Wasserruckhalt bilanziert werden (R
tentionsraumgewinn). Hierdurch kénnen auch Niedrigwasserstande stabilisiert und das weitere Absi
ken des Grundwasserspiegels verhindert werden. Im Hinblick auf den Klimawandel werden dah
auch Aspekte wie Niedrigwasser, Mittelwasserabfluss, Beschattung, Erhohung der Wassertemperatt
etc. in den Blick genommen werden.

Module 2 — 4

— Gewasserentwicklung als wichtiger Beitrag zur Hochwasservorsorge inklusive Unterhaltungsko
zepte

— Verbesserung der Strukturgite und der gesamten Gewasserdkologie, z.B. durch die Ausbildul
von Auen und Feuchtbiotopen

— Einbeziehung von Naturschutz / Bewirtschaftungsanpassung bei Land- und Forstwirtschaft (z.
Art der Feld-/ Forstbewirtschaftung), etc.

In Absprache mit dem Land wird zunachst Modul 1 angegangen. Im Anschluss kénnen die Module
bis 4 zusammengefasst bearbeitet werden, da Gewasserentwicklung, -struktur und -6kologie eng r
den Themen Naturschutz, Flachenbewirtschaftung durch Landwirtschaft und Forst in Gewassernal
miteinander verzahnt sind.

Hdéhere Landesforderung bei Kooperation

Die Forderung nach einer interkommunalen Zusammenarbeit in der Hochwasservorsorge hat die vc
Land eingesetzte Enquetekommission ,Zukunftsstrategie zur Katastrophenvorsorge® in ihrem A
schlussbericht erhoben. Neben Pravention und Planung soll vor allem die Zusammenarbeit der Kol
munen enger und besser werden. Hierzu sollen auf Vorschlag der Kommission kommunale Zusat
menschlisse gebildet werden, die nach dem vom MKUEM entwickelten Sieben-Punkte-Plan ,Hoc
wasser® auch Uuber Kreisgrenzen hinaus gehen sollen. Das Land folgt damit auch der E
Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), die eine ganzheitliche Betrachtung der Gewasser und einen fl
chenhaften, auf das gesamte Einzugsgebiet bezogenen Ansatz fordert.

Nach den einschlagigen Forderrichtlinien wird die Erstellung von Hochwasservorsorgekonzepten vc
Land Ublicherweise mit 60 % gefdrdert. Da die zwischen den gewasserunterhaltungspflichtigen Lan
kreisen und Kommunen entstehende Solidargemeinschaft im Einzugsgebiet Nette aber genau d
Weg ist, den das Land in der Hochwasservorsorge kinftig anstrebt, hat das MKUEM der Kreisverw:
tung eine 90-prozentige Férderung in Aussicht gestellt. Voraussetzung ist, dass alle Nette-Anlieg
sich in einer Kooperationsvereinbarung auf die kiinftige Zusammenarbeit verstandigen, um eine g
meinsame Umsetzung der im Konzept erarbeiteten Mallnahmen zu gewahrleisten. Die Kooperation
vereinbarung ist auch erforderlich, damit der Landkreis Mayen-Koblenz die Federflihrung zur Erst
lung des Konzeptes (Férderantrag, Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe, Erarbeitung et
ubernehmen und Foérdermittel mit dem Land abrechnen kann. Der Entwurf einer Kooperationsverei
barung ist beigefugt.

Kostenplanung

Das Einzugsgebiet der Nette umfasst insgesamt rund 370 Quadratkilometer. Es wird daher mit Kost
von rund 250.000 € fur die Planung gerechnet. Hinzu kommen die Kosten fur die Erstellung des Lei
tungsverzeichnisses, die auch an ein externes Buro vergeben werden soll. Hier wird mit Kosten v
ca. 25.000 € gerechnet.



Planungskosten Modul 1 rd. 250.000 €

Erstellung Leistungsverzeichnis durch externes Buro ca._25.000 €
Kosten gesamt ca. 275.000 €
bei 90 % Landesférderung verbleibt Eigenanteil von ca. 27.500 €
bei 11 Kooperationspartnern jeweils ca. 2.500€

Weiteres Vorgehen

Durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz wurde zwischenzeitliche die ,Kooperationsvereinbarung
zur Erstellung eines Planes zur Umsetzung und Weiterentwicklung von Uberdrtlichen MalRnahmen
aus den ortlichen Hochwasser- und Starkregenkonzepten im Einzugsgebiet der Nette® zur
Umsetzung des Moduls 1 erstellt und der Verbandsgemeinde Mendig und den anderen den Kom-
munen im Einzugsgebiet der Nette zur Unterschrift vorgelegt. Die Oberbirgermeister der Stadte
Andernach und Mayen sowie die Blirgermeister der Verbandsgemeinden Maifeld, Vordereifel und
Weillenthurm haben die Kooperationsvereinbarung bereits unterzeichnet.

Hinweis zur Finanzierung:

Mittelansatz 2025: Konto-Nr. 552102 Hochwasserschutz 180.000 €
Anteil VG It. Kostenplanung 2.500 €

Beschluss:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss nimmt den Sachverhalt zustimmend zur Kenntnis und

ermachtigt Burgermeister Lempertz, die Kooperationsvereinbarung zur Erstellung eines Planes zur
Umsetzung und Weiterentwicklung von Uberértlichen MaRnahmen aus den 6rtlichen Hochwasser-

und Starkregenkonzepten im Einzugsgebiet der Nette“ mit dem Kreis MYK und den Kommunen im
Einzugsgebiet der Nette abzuschlieen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnungen
Stimmenenthaltungen

~=~=X



Tagesordnungspunkt: 3
Mitteilungen

Der Vorsitzende teilt mit, das zum Thema Laachgraben ein Runder Tisch von der Verbandsge-
meinde angeregt wird, bei dem die zustandigen Institutionen (Klosterverwaltung, Landkreis Ahrwei-
ler, Verbandsgemeinde Brohltal) um die Fortentwicklung von Losungsansatzen gebeten werden.

Vorsitzender Schriftfihrer
Jorg Lempertz Fabian Schneider



	Anwesenheit
	SMC_BM_SNFUNK
	Entschuldigt
	BM_TEXT2
	BM_Text3
	Text
	Tagesordnung
	Beschluß
	Abstimmungsergebnis
	Zu

